
 
BImSchG, UVPG; 
Biogasanlage der Biogasgenossenschaft Eufnach e.G., Eufnach 85, 87499 Wildpoldsried 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 1263/3, Gemarkung Wildpoldsried 
 
Änderung Foliengasspeicher, Neubau Entschwefelungsanlage 
 
 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs.2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Die Biogasgenossenschaft Eufnach e.G., Eufnach 85, 87499 Wildpoldsried beantragte beim 
Landratsamt Oberallgäu die Genehmigung zur wesentlichen Änderung der bestehenden 
Biogasanlage durch Änderung der Foliengasspeicher, Errichtung und Betrieb einer 
Entschwefelungsanlage, Errichtung eines Havariewalles und den Rückbau eines provisorischen 
Abluftwäschers in Eufnach auf dem Grundstück Fl.Nr. 1263/3, Gemarkung Wildpoldsried. Die 
Änderungen erfolgen mit Ausnahme des Havariewalles auf dem bestehenden Betriebsgelände. 
Durch die Änderung der Foliengasspeicher steigt die Lagerkapazität an Biogas von 9.613 kg auf 
22.189 kg. Der Schwellenwert der unteren Klasse von 10.000 kg gemäß Anhang 1 Nr. 1.2.2 der 12. 
BImschV („Störfallverordnung“) wird damit erstmals überschritten. Das Landratsamt Oberallgäu 
führt ein förmliches immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren gem. § 10 i.V.m. § 19 Abs. 
4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes – BImSchG - durch.  
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1, § 9 Abs.2 Satz 1 Nr. 2, § 9 Abs.4  i.V.m. 
Anlage 1 Nr. 1.2.2.2 und Nr. 8.4.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – 
ergab, daß die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Die im weiteren Umkreis vorhandenen Biotope, wie Feldgehölz und bachbegleitende Vegetation (Nr. 
2.3.7 der Anlage 3 UVPG) sind vom Vorhaben nicht betroffen. Die niedrigen Bauten wirken aufgrund 
der Abschirmung durch den vorhandenen Hof nicht auf die unter Denkmalschutz stehende östlich 
gelegene Kapelle (Nr. 2.3.11 der Anlage 3 UVPG). Die Erhöhung des Risikopotentials der Anlage 
beruht allein auf einer Erhöhung der Lagermenge an Biogas. Die Auswirkungen betreffen nur den 
unmittelbaren Bereich des Betriebsgeländes. 
 
Gez. 
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